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Markus Müller

8224 Löhningen

An das

Kantonsratspräsidium

Regierungsgebäude

Beckenstube 7

8200 Schaffhausen

Schaffhausen, 30. Juni 2025

Motion 2025/03
Kantonsreferendum gegen die Einführung der

Individualbesteuerung

Sehr geehrter Frau Präsidentin

Ich bitte Sie, folgende Motion auf die Traktandenliste zu setzen:

Der Regierungsratwird beauftragt, gegen den indirekten

Gegenvorschlag (Bundesgesetz gegen die Einführung der

Individualbesteuerung) das Kantonsreferendum gemäss Art. 141

Abs. 1 der Bundesverfassung zu ergreifen.

Begründung:

Am 20. Juni 2025 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die
Individualbesteuerung verabschiedet. Mit der Publikation im Bundesblatt beginnt die
Referendumsfrist von 100 Tagen. In dieser Zeit können interessierte Kreise durch
Sammlung von 50'000 Unterschriften das Referendum ergreifen. Weiter kennt die
Bundesverfassung das Instrument des Kantonsreferendums.

Ergreifen acht Kantone innert 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des
Erlasses das sogenannte Kantonsreferendum, so ist das Bundesgesetz den

Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Abstimmung zu unterbreiten (Art. 141 Abs.
1 der Bundesverfassung (BV).

Gemäss Art. 57 Abs. 1 lit. b der Kantonsverfassung (KV) entscheidet der Kantonsrat
über die Ergreifung des fakultativen Referendums (Kantonsreferendum) zusammen



.f,,ll,^;;fr

;-v/?;-"

.VII: '.-jn'- .

mit anderen Kantonen. Der Kantonrat kann dem Regierungsrat direkt mittels einer
Motion den Auftrag erteilen, gegen den indirekten Gegenvorschlag, d.h. das
Bundesgesetz über die Individualbesteuerung, das Kantonsreferendum direkt beim
Bund einzureichen (§ 70 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Kantonsrates
Schaffhausen; D/'e Erledigung erheblich erklärter Motionen zur Einreichung einer
Standesinitiative auf Bundesebene und zur Ergreifung eines Kantonsreferendums
erfolgt direkt durch die Einreichung der Standesinitiative beim Bund oder die

Ergreif u ng des Kantonsreferendums durch den Regierungsrat}.

Der vorgeschlagene Systemwechsel ist grundsätzlich abzulehnen. Es ist effizienter,
wenn der Bund zur Vermeidung der Heiratsstrafe auf die bewährte Methoden der
Kantone (Teilsplitting, Vollsplitting oder Doppeltarif in Kombination mit gezielten
Entlastungen) zurückgreift. Die Steuererhebung für Steuerpflichtige und Behörden
würde massgeblich erschwert, indem neu alle Ehegatten eine eigene
Steuererklärung ausfüllen müssten und die gemeinsamen Vermögenswerte zugeteilt
werden.

Die Individualbesteuerung erhöht die Komplexität für Steuerpflichtige und Behörden,
führt zu Ungleichheiten zwischen Einverdiener- und Zweiverdienerehepaaren und hat
eine hohe Belastung der öffentlichen Haushalte zur Folge.

Mit der Splittingmethode, die im Kanton Schaffhausen und in weiteren Kantonen gilt,
wird dem Anliegen gerechtere Besteuerung von Ehepaaren bereits Rechnung
getragen. Die vom Bund vorgesehene Änderung ist unnötig und führt für eine grosse
Anzahl Steuerpflichtigen als auch für Kanton und Gemeinden zu einer erheblichen
Mehrbelastung organisatorisch und finanziell. Ebenso wäre der Zugang zu
Sozialleistungen, die abhängig vom Haushalteinkommen sind, neu zu regeln.

Besten Dsmkund freundljGtie Grüsse

^ <^v '
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Markus Müller
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Motion: Kantonsreferendum gegen die Einführung der Individualbesteuerung

Nachstehende Ratsmitglieder unterstützen mit ihrer Unterschrift den Vorstoss:

Name / Vorname f Blockschrift Partei Unterschrift
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